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• Fragebogen zur Einrichtung  
https://bag-toa.de/media/files/GS_Fragebogen-zur-Einrichtung_2015.pdf 

 

• Fragebogen zu Mitarbeitern und TOA 
https://bag-toa.de/media/files/GS_Fragebogen-zu-Mitarbeitern-und-
TOA_2015.pdf  

 

• Jahresberichte der letzten zwei Kalenderjahre 
 

• Statistik der Arbeit der Einrichtung für die letzten zwei Kalenderjahre (ggf. im 
Jahresbericht) 

 

• Infoblatt oder Flyer über den TOA, die Arbeit der Einrichtung, Opferfond für 
Täter / Opfer 

 

• Rechnungen für die Teilnahme an Supervisionen für die letzten 12 Monate 
 

• Mitteilung der Gerichte / der Amts- oder Staatsanwaltschaft über die 
Zusammenarbeit, wenn nicht durch Verfügung der Justiz dokumentiert. 

 

• Kopien der Dokumente, die die berufliche Qualifikation der MitarbeiterInnen 
belegen (Diplomurkunden, Teilnahmebescheinigungen der Fachausbildungen) 

 

• Anmeldung der Zertifizierung 
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